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tY Antrage 

der Abg. Dr. P ~ e i 'f c r. Dr~ . S t ü bor und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen, 

betreffend diG Ermässigu..t;lg ~er Gebühreafilr die V\}rleiJ;l.ung der öster-

reiOhischen Stna'sbürgersohaft. 

-(·-o-o-~,-

Die Beantwort~ unserer Anfrage vom 3l9Jänner 195.1 zum gleichen 

Geeenstande (188/AB zu 204/J) geht über entscheidende Punkte der Anfrage 

hinweg und lässt die Frage _2, betreffend. die bovorzugte -Behandlung- der 

heimatv~rtriebenen Volksdeutschon, überhaupt unb~ntwortet. 

Die ,Antwort gibt zu, dass dio Gebübx für die Verleihung der österrei­

chischen Staatsbürgerschaft duroh die Gebührennovelle 1949 dem .zu dieser 

. Zeit bestehenden Lohn- und Preisniveauangopasst un1j: von 1000 S auf 

. 2000 S, aiao um 100 Prozent ~ erhöht wurde .. Auchdio Regierungs;vorlage 

zur Gebührennovelle 1949 (862 d .. B.,V .. ..GP .. ) begründet dies dumit,dass die 

festgesetzten Gebührensätz.e an das geänderte Preisgefüg'e angepasst werden . 
mussten, und bemerkt ausdrücklioh? dn.sn d~e vorGesehene Verdoppelung der 

Gabührensätze immer noch gegenüber der Pr~isentwickl~g seit 'dem Jahre 

1946 zurückbleibt. 

"Dadurch ergab sich auch" - BO fährt die Ar.frneebsantwortung vom 

19.Februarfart - "die Notwendigkeit, den im § Sder Verordnung vom 

l7.2.1947~ BG~1.Nr.58, festgesetzten Einkommensbetruguuf 24.0008 

hinaufzusetzen." Da. dieser Betrag vorher 18.000 S betrug, hät te sich abor 

nach dem in der Anfragebeantwortune ins Treffehgeführten Grundsatz der 

, steu.ergleichmässigkeit die Notwendigkeit ergeben, den Einkommensbetra.g 

ebenfalls um 100 Pro~Emt auf 36 0 000 S zu erhöhene Dies geschah aber 

nicht, sondern er wurde nur um 25 Frozent erhöhto 

Auch von dieser völlie unzureichenden 25prozentigen ErhBhung des 

Richtlinienaatzes erfuhr uber die Öffentlichkei~ nichts a Denn diese Er­
höhung erfolgte nicht, wie es hätte eeschehen ~üssen1 durch eine ent­

sprechende Abänderung d-er im Bundesgesetzblatte kundgemachten Vel'ordnung, 

BO,fldel'n nUr durch eine interne Weisune~ Das ist abereim unzulässige 

Methode der Reohtsetzung, die gegen den Grundsatz der Publizität dos 

Rechtes verstösst. Ist einmal eine Pechtsvorschrift im Gesetzblatt ver­

lautbart, so muss auch jede Änderu.'1.t; derselben wieder im Gesetzblatt 

verlautQart werden. dnmit sich jedermqnn aus dem Gesetzblatte selbst 

e 
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ein ·klares Bild von der derzeitigdn Rechtslage machen kann. 

Die absehliessende Feststellung der Anfragebeantwortungt- "Der Grad 

der Bedürftigkeit der einzubürgernden Pers.onen kann ••••• durch Ermässigung 

der Staatsbürgerschaftsgebühr bis auf 20 Sberimksicht.igt werden" 

tä~scht die Öffentlichkeit über.die wahre Lage; denn eine solche Er'; 

mässigung_konn nach den bestehenden Richtlinien und llI;1ch der im Finanz';' 

ministerium selbst eingeholten Auskunft höchstens Personen gewährt 

werden, d:ie gar kein Einkommen oder Vermögen haben •. Bei solchen Per-

sonen ist aber eine Einbürgerung sehr unwahrscheinlich. Es könn.tSl höch­

stens eiJenbereehtigte Kinder, die nooh im Familienverbande leben, in 

Betracht kommen, nicht aber.alleip.stehendePersonen oder Familienväter. 

Für diese :i...st ihr Einkommen . oder ihr Vermögen massgebend. 

Nun ist aber die Einbilrgerungsgebühr im Betrage von 2.000 S so hoch 

und die Ermässigungamöglichkeit seit 1949 so beschränkt, dass mittel­

lose Personen, die von ih;'er Hände Arbeit leben müssen, wie die .Volks.­

deutschen, nioht in der Lage sind, von ihrem bescheidenen Arbeitsein­

k~'en auch nur die ermässigte Gebühr zu zllhlen, insbesondereda.nn Dicht, 

wenn sie eine Familie erhalten müssen. 

Ein Beispiel soll. das klarmchena Ein Volksdeutsoher verdient als 

Tischlargehilfe einen Wochenlohn von 201 S und hat von diesem besch.ei­

dellen Lohn eine seohsköpfige Familie zu erhQlten~ waa~al,.lein schon ein 

Kunststück iat. In diesem Falle würde die Einbüreerungsgebühr unter 

Anwendung der besteJl,enden Richtlinien von 2.000 S auf' 640 S ermä,ssigt •. 

Eine weitere Ermässigune ist, we~ nicht aussergewöhnliehe UmStände 

hinzukommen, wie die tJberprüf'ung duroh da.s Finanzministerium ergab. 

nioht möglich. 

Im Falle der Einbürgerung hat dieSer Einbürgerungswerber aber niehlt· 

nur die 640 S für die Stempelgebühr, sonderJl mindestens den gleiohen 

Betrag an Verwa.ltungsabgabe a.n die Gemeinde Wien zu zahlen, o,lso ins­

gesamt 1.280 S; das ist aber beim erwähnten Einkommen de, Erhalters 

einer sechsköpfig.en Familie ein'Ding der Unmöglichkeit! 

Die bestehenden Ermässigungsvorschriften sind alB~völlie unzuläng­

lich und unsozial, da sie den mittellosanArbeiter und Angestellten von 

der Einbürgerung praktisch auaschliessen. 

Andererseits ist die Stempelgeb.ühr für die Verleihung der österrei­

chiachen Staatsbürgerschaft im Betrage von 2.000 5 aussergewöhnllch 

hoch und in vollem Ausmsse nur für wohlhabende Personen tragbar. Sie 
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trägt den Charakter einer Prohibitiveebühr, dazu bestimmt, di~ Einbür­

gerung mittelloser, wenn auch noch so arbeitsamer Personen unmöglich 

zu machen. Es sei dare.n erinnel"'~, dass in der ersten Republik die: Ein­

biireel-ungsurkunde nur einer Stempelgebühr vön20 5 unterlag, während 

sie heute den 100fnchen Betrag ausmachte. 'Auch die damals den Gemeinden 

auf Grund landesgesetzlicher Vorschriften zu entrichtende Gebühr für 

die Zusicherung der Aufnahme in den Heimatvorband bewegte sich in er­

träg1ich:en Grenzen und war nach d,~r Dauel" des Aufenthaltes im Inlande 

abgestuft. Sie betrug z.B. 1."1 Niederösterreich im Röchst:talle 250 5, 

im niedrigsten 'Falle 20 S und konnte ermässigt werd~iI 

Die Regierungsvorlage zum Gebühren!;esetz 1946 (lIOdoB. ,V QGP .. ) 

sah für die Verleihung der österreiohischen Staatsbürgerschaft eine_ 
-' . . 

feste Gebühr von 100 5 VcIrr und be zeichnet e diese Iiöhe im Hinblick auf 

die dem Staate unter Umständen erwachsenden Verp iiicht1lllß'en für gerecht­

fertigte (Hiezu sei am Rande bemerkt 1 dass im Falle der Hilfsbedürftig­

keit des Eingebürgerten die Fiirsorgekosten nicht vom Bunde, sondern von 

den l3ezirk~ürsorB'everbänden und verbt"Jldsuneehörigen Gemeinden zu tragen 

sind. 

Erst der erste,lfationalrat der zweiten Republik hat in seiner 

81tZlinB'vom 25 __ Juli 1946 die in der Regierungsvorlage vorgesehene Gebühr, 

von 100 S auf 1.000 S ohne nähere Beerün~ung., jedoch mit der ausdrüok­

lichen NebenbestimulUngerhöht, dass die Gebühr unter Berüoksichtigung 

der Einkcmmensverhältnisse des GE,Yj~ren:pfl,i.'~ht,ig8n i.ib;;:;r dessen Ansuchen 

unter den du.rch Verordnung festzusetzenden Voraussetz1mgen bis auf den 

~etrag von 10, S ermäs8~t werden kann o 

Die seitdem '1ler<foppelte EinbUrgerungsgebilllr im Betrage von 2.000 S 

ist in der Tat nur dann zu vertreten, wenn sie im Falle der Bedürftigkeit 

weitestgehend - etwa auf ein Fünftel ,des :Monatseinkommens - hera.bgesetzt 

und überdies die Anzahl der Familienangehörie~n genügend berüc~sichtiet 

wird .. G-eschieht dies nicht, so muss die Gebühr schon im, Gesetz nach den 

Einkommens- und Familienverhältnissen abgestuft sein ... Diese Lösung wäre 

nicht nur gerecht, sondern würde zueleicbeeine wesentliche Verwaltungs­

vereinfachung bedeuten. 

ttberdies würde das uoeraus har~ e SchicksaJL der heimatvertriebenen 

Volks,deutschen. die alles verloren haben 5 es rechtfertigen 1 qass für diese 

die Einbürgerunesgebühr ~ ~genenll gesenkt wird (siehe den am- 5.7.1950 im 

Nationalrate eingebrachten Antrag der Abg o Dr"Pfeifer, DroGasselioh, 
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Dr. seheuch und Genossen auf erleichterte und beschleunigte Ein'bürgerung 

der VOlksdeutsohen). 

Die. unterzeiohneten Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundes­

mtnister für Finanzen aie 

Anfragea 

Ist der Herr Bundesminister bereit 1 

1.) dem Natjonalrate durch die Bundesregierung eine Novelle 

zum' Gebühreneesetszu. unterbreiten" durch welche die Gebühr für die 
d! -- •• _ • • 

Verleibune der Staatsbßrgerschatt naoh der Höhe des Einkommens und der 

AnsahldarF~ilienaneehörigen abgestuft wird, 

2.) 'bis dahin die Bestimmungm d er Verordnung des BUlldesmini­

steriums für Finanzen vom 7.Febarl~41, BGB1.Nr o 58; über die Gebühren. 

ermäsrigung dahin abzuändern.., 

a) dass die im § 8 festgelegten Richtlilliensätze ent.spre­

chendder lOOpro zent igen Erhöhung der Gebühr ebenfalls verdoppelt, somit 

insbesondere die i1~ommensbeträee von 18.000 Sund 3.000 S auf,6.000 S 

una 6.000. S erhbllt' werde n, " 

bJdas's die Bestimmungen des § 9 über eine weitergehende 

Ermiss gung der Gebühr nicht nur auf die in Z"l genannten Fälle, sondern 
. ..~-

überdies allgemein auf geflUchtete oder heimatvertrie'bene Vol.ksdeutscm 

Anwendung finden? 

- .. _,,-. .... 
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